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§ 85 EO Versteigerung
 EO - Exekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Der Versteigerungstermin ist öffentlich; er ist mit Edikt bekanntzumachen.

2. (2)Die zu versteigernden Sachen sind zu schätzen. Das geringste Gebot ist der halbe Schätzwert, bei Gold- und

Silbersachen zumindest der Metallwert. Gebote unter dem geringsten Gebot dürfen bei der Versteigerung nicht

berücksichtigt werden. Wird das geringste Gebot nicht erreicht, so darf der Zuschlag nicht erteilt werden.

3. (3)Das Gericht kann bei der Versteigerung, außer bei der Versteigerung im Internet, Versteigerungsstufen

vorgeben. Die Versteigerungsstufen dürfen höchstens fünf, bei einem geringsten Gebot bis zu 100 000 Euro

höchstens zehn Prozent des Schätzwerts betragen.

4. (4)Die den Termin leitende Person, der Schriftführer, die Person, die die Schätzung vorgenommen hat, die

Bediensteten der Auktionshalle und des Versteigerungshauses sowie der Verpflichtete sind vom Bieten im

eigenen und im fremden Namen ausgeschlossen. Vertreter des Verpflichteten sind zum Bieten nicht zuzulassen.

5. (5)Anbote eines Vertreters dürfen nur zugelassen werden, wenn dessen Vertretungsbefugnis durch öffentliche

Urkunden oder durch öffentlich beglaubigte Vollmacht nachgewiesen ist. Diese Urkunden sind zum Gerichtsakt

zu nehmen. Bei Vorliegen erheblicher Gründe ist auf Antrag der Name des Vollmachtgebers erst nach Schluss der

Versteigerung öffentlich bekannt zu geben. Schreitet als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt oder Notar ein, so

ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis.

6. (6)Anbote, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, sind nicht zuzulassen.

7. (7)Jeder Bieter, dessen Anbot von der den Termin leitenden Person zugelassen wurde, bleibt an dasselbe

gebunden, bis ein höheres Anbot abgegeben wird. Durch Einstellung des Verfahrens wird der Bieter von seiner

Verpflichtung frei.

8. (8)Die Versteigerung ist fortzusetzen, solange höhere Anbote abgegeben werden. Auf Verlangen eines oder

mehrerer Bieter kann eine kurze Überlegungsfrist bewilligt werden.

9. (9)Der Zuschlag an den Meistbietenden hat zu erfolgen und die Versteigerung ist zu schließen, wenn ungeachtet

einer zweimaligen Aufforderung kein höheres Anbot abgegeben wird und der Meistbietende bei der

Versteigerung unbeweglicher Sachen das Vadium erlegt hat. Vor dem Schluss der Versteigerung hat die den

Termin leitende Person das letzte Anbot noch einmal bekannt zu geben. Der Schluss der Versteigerung ist zu

verkünden.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 85 EO Versteigerung
	EO - Exekutionsordnung


